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Beauftragung eines Rechtsanwaltes ohne 
Alternativangebote durch die Hausverwaltung

Der BGH entschied mit Urteil vom 18. Juli 
2025 (Az. V ZR 76/24), dass im Rahmen 
einer Beschlussfassung über die Be-
auftragung eines Rechtsanwaltes einer 
Wohnungseigentümergemeinschaft 
keine Alternativangebote anderer An-
wälte vorliegen müssen. Dies sei auch 
dann anwendbar, wenn der Abschluss 
einer Honorarvereinbarung beabsichtigt 
ist. Es sei im Ermessen der Eigentümer 
im Rahmen ordnungsgemäßer Verwal-
tung eine vom Verwalter ohne Beschluss 
veranlasste Maßnahme nachträglich zu 
genehmigen. Dies ist dann rechtmäßig, 
wenn die Maßnahme selbst ordnungs-
gemäßer Verwaltung entspricht.

Der BGH begründete seine Entschei-
dung mit § 27 Abs. 1 Nr. 2 WEG. Hierbei 
ist zu berücksichtigen, dass der Gesetz-

geber gerade keine starren Wertgrenzen 
bei der Vergabe von Aufträgen durch die 
Eigentümergemeinschaft festlegte und 
bezog sich hierbei auf Dienstleistungs-
aufträge. Im Rahmen ordnungsgemäßer 
Verwaltung entscheidet vielmehr die Er-
heblichkeitsschwelle für die jeweilige 
Gemeinschaft im konkreten Einzelfall. 
Es muss sich um Maßnahmen unterge-
ordneter Bedeutung handeln, die nicht 
zu erheblichen Pflichten führen – eben 
bezogen auf den einzelnen Eigentümer.

Die Eigentümergemeinschaften kön-
nen allerdings nach § 27 Abs. 2 WEG die 
Entscheidungsbefugnis der Verwaltung 
wertmäßig und/oder bezüglich des Ab-
schlusses von Honorarverträgen be-
grenzen. 


